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RS OGH 1936/12/3 3Ob1010/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1936

Norm

ABGB §1158 I

ABGB §1162b

Rechtssatz

Der Witwe eines Straßenbahnbediensteten steht kein Anspruch auf eine Witwenpension zu, wenn das Dienstverhältnis

ihres Gatten gegen Abfertigung aufgelöst worden war und dieser es unterlassen hat, die Au8ösung des

Dienstverhältnisses als rechtswidrig anzufechten.
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